Inschrijvingsformulier Kalligrafia Westerlo  -  Duitse vertaling
Teilnehmerformular
Name:

Nationalität;

Anschrift:

sendet ein:

1.  Titel:


Datum:


Versicherungswert:

2.  Titel:        -   Datum:         - Versicherungswert:

3.

Ruf:

Fax:

E-Mail:

Datum:




Unterschrift:

Zu senden an:
Gemeentebestuur Westerlo




Cultuurdienst




Boerenkrijglaan, 61




B – 2260     Westerlo




Belgien

Satzung
Durch die Teilnahme am Wettbewerb wird das unwiderrufliche Einverständnis des Kandidaten mit den vorliegenden Satzungsregeln bestätigt.

Allgemeine Bedingungen:

1. Für die Teilnehmer gilt keine Altersgrenze.

2. Personen von allen Nationalitäten werden zugelassen.

3. Die Teilnahmeformulare werden nummeriert. Die Einrichter werden diese Nummer diskret auf jedem Kunstwerk anbringen zur genauen Identifikation.
4. Der Künstler besorgt bei seiner Einsendung das Teilnahmeformular unter Umschlag. An der Außenseite des Umschlags müssen die Titel und Versicherungswerte der Werke wiederholt werden zur genauen Nummerierung sowie zum Abschluss des Versicherungsvertrages.

5. Pro Einsender werden höchstens drei Werke zugelassen.

6. Die Werke müssen original sein; keinerlei Kopien werden zugelassen. Die Werke dürfen nicht schon preisgekrönt sein.
7. Die Werke dürfen nicht eingerahmt sein.

8. Die Werke die volle drei Monaten nach dem Ende der Ausstellung noch nicht abgeholt worden sind, werden als endgültig verlassen angesehen und werden dadurch Eigentum der Gemeinde Westerlo.

9. Die Teilnehmer werden die Einsendungen auf deren Kosten so wohl einreichen als zurückholen. Wenn ein Teilnehmer sich in der Unmöglichkeit befindet seine Werke im Rathaus von Westerlo einzureichen, dürfen diese ausschließlich per Post oder Taxipost an die Gemeindeverwaltung Westerlo, Kulturdienst, Boerenkrijglaan 61 in B-2260 Westerlo gesandt werden. Wenn der Teilnehmer auch wünscht dass seine Werke per Post zurückgesandt werden, kann dieses ausschließlich auf seiner Verantwortlichkeit und auf seinen Kosten geschehen.

10. Es müssen mindestens dreißig Werke eingereicht werden um den Preis erteilen zu können. Falls es eine unzureichende Anzahl Einsendungen gibt, werden die Teilnehmer davon in Kenntnis gestellt.

11. Es wird kein Briefwechsel geführt im Bezug zum Wettbewerb oder bezüglich der preisrichterlichen Entscheidung.
12. Die preisrichterliche Entscheidung ist definitiv und nicht anfechtbar.

Besondere Bedingungen:
1. Alle Formen der westlichen Kalligraphie auf Papier und Pergament, und nur diese Formen, werden zugelassen. Dreidimensionale Werke werden nicht zugelassen. Die Werke selber dürfen in keinerlei Weise auf irgendwelchen Materialien geklebt sein, ausgenommen Papier auf Papier, sie dürfen nicht von einem Wechselrahmen versehen sein. Werke die diesen Bedingungen nicht entsprechen, können nicht in Anmerkung kommen und werden zurückgewiesen.

2. Die Höchstdimensionen der Werke sind 0,50 x 0,70 Meter.

3. Die Werke müssen rezenten Datums sein, höchstens drei Jahre alt.

4. Der Preis von 2.500 EUR wird verliehen an das preisrichterlich bekrönte Werk. Es werden circa dreißig Werke selektiert für die Ausstellung und den Katalog.

5. Ein besonderer Preis wird verliehen an einen Kurzzeichenfilm mit Verwendung von Buchstaben von höchstens 1 Minute Spielzeit. Dieser wird auf CD dem Katalog zugefügt.
6. Die Einsendungen müssen zwischen 9. und 20. November 2011 in ausreichender Verpackung zukommen bei der Gemeindeverwaltung Westerlo, Kulturdienst, Boerenkrijglaan 61 in B 2260 Westerlo. Das Rathaus ist geöffnet wochentags zwischen 9 und 12 Uhr, montags auch von 18.30 zu 20.30 Uhr, mittwochs auch von 14 zu 16 Uhr. 
7. Die selektierte Werke können in einem Katalog veröffentlicht werden.

8. Die Organisation sorgt für die Einrahmung der zur Ausstellung selektierten Werke.

9. Die Bekanntmachung der preisrichterlichen Entscheidung findet statt während der Vernissage am 30. März 2012 zu 20 Uhr.

10. Die Anwesenheit der bekrönten und selektierten Künstler bei der Vernissage wird besonders geschätzt.

11. Die Ausstellung wird für das Publikum geöffnet sein vom 31. März 2012 bis 29. April 2012 einschließlich.

12. Verkaufte Werke können erst nach dem Ende der Ausstellung dem Käufer überreicht werden.

13. Die Werke können abgeholt werden ab 15. Mai 2012 bis 8. Juni 2012 und dieses wochentags zwischen 9 und 12 Uhr, sowie mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr und montags zwischen 18.30 und 20.30 Uhr.

14. Die selektierten Künstler bekommen Lokale vom Kulturzentrum Westerlo zur Verfügung als Ausstellungsräume vom 30. März 2012 bis 29. April 2012.

15. Zur Promotion bekommen die selektierten Künstler Werbung für die Ausstellung, eine Einladung und einen Empfang angeboten.

16. Das preisbekrönte Werk bleibt Eigentum der Gemeindeverwaltung Westerlo.

17. Die Organisation verbindet sich dazu die eingebrachten Werke zu versichern ab Einreichungsdatum bis spätestens 2. Juli 2012.
18. Bei Differenzen ist das Friedensgericht von Westerlo zuständig.
